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Stadt Bad Oldesloe      Bad Oldesloe, 17.04.2007 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Hauptamt 
Az.: I.10.1 969.22 0001 
 

        
TOP 

- öffentlich - 
 

Sitzungsvorlage 
 

 
für den Finanzausschuss am 09.05.2007  

für die Stadtverordnetenversammlung am 31.05.2007 
 
 
Satzung der Stadt Bad Oldesloe über die Erhebung von Verwaltungsgebühren  
 
 
1. Sachverhalt 
 
Die regelmäßig wiederkehrenden Aufrufe zur Haushaltskonsolidierung über die Haus-
haltserlasse des Innenministeriums (Kommunalaufsicht) und verschiedene Anregungen 
aus den Fachbereichen waren Anlass zur Überprüfung und Überarbeitung der Verwal-
tungsgebührensatzung, insbesondere der Gebührentabelle. Die Gebührentabelle wurde 
gestrafft, die Gebührensätze an aktuelle Entwicklungen angepasst. Im Vergleich mit 
den Verwaltungsgebührensatzungen der übrigen Mittelstädte im Lande liegen die Ge-
bührensätze der Stadt Bad Oldesloe im oberen Bereich.  
 
Die alte und die neue Fassung der Gebührentabelle sind in einer Synopse gegenüber-
gestellt, die wesentlichen Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben (Anlage 1). 
 
Um die bisherigen Änderungssatzungen zur Verwaltungsgebührensatzung zusammen-
zufassen und die jetzt anstehende inhaltliche Änderung der Gebührentabelle aufzu-
nehmen, schlägt die Verwaltung vor, eine Neufassung der Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren zu erlassen (Anlage 2). 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen 
 
Das Gebührenaufkommen aus der Verwaltungsgebührensatzung spielt im Haushalt der 
Stadt eine untergeordnete Rolle, geschätzte Größenordnung ca. 6.000 €. Entscheiden-
de Mehreinnahmen werden nicht erwartet.  
 
 
3. Berichtswesen 
 
entfällt 
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4. Beschlussvorschlag 
 
1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die der Ur-

schrift dieser Sitzungsniederschrift als Anlage zu TOP    beigefügte Satzung der 
Stadt Bad Oldesloe über die Erhebung von Verwaltungsgebühren zu beschlie-
ßen. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die der Urschrift dieser Sitzungs-

niederschrift als Anlage zu TOP    beigefügte Satzung der Stadt Bad Oldesloe 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren. 

 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Schaarmann 


